
Merkblatt
fÄr die UnterstÄtzung der IPA Deutsche Sektion 

bei Hospitationen i.S. des Å 6 der GeschÇftsordnung des 
Bundesvorstandes (GODS)

Zielgruppe
Mitglieder der Deutschen Sektion f�r Hospitationen im Ausland

Voraussetzungen
o Aktiver Polizeidienst

o Schriftlicher Antrag an den Gesch�ftsf�hrenden Bundesvorstand (GBV) �ber die Verbin-
dungsstelle und Landesgruppe mit deren Stellungnahme

o Vorlage des Antrags 7 Monate vor dem Studienbeginn

o Erstellen eines Erfahrungsberichtes �ber Arbeitsmethoden der besuchten Polizei, dienstliche 
und soziale Problemstellungen

o Einverst�ndniserkl�rung zur Ver�ffentlichung des Berichtes in den Medien der IPA

o Einverst�ndniserkl�rung zur Weitergabe der E-mail-Erreichbarkeit an potentielle Hospitanten 
um die gemachten Erfahrungen zur Verf�gung zu stellen.

o Studienobjekte sollen Organisation, Gliederung, Ausbildung, Verh�ltnis B�rger – Polizei,  �f-
fentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Beh�rden usw. sein.

UnterstÄtzungsleistung
o �bersenden des Antrages an die Gastgebersektion mindestens sechs Mona-

te vor Beginn der Hospitation
o Kontaktherstellung zwischen der Gastgebersektion, der zust�ndigen Polizei 

und dem Mitglied
o Die Gastgebersektion organisiert die Zuteilung / Verteilung der Hospitationen.
o Die Gastgebersektion bem�ht sich um die Unterbringung und das Besuchs-

programm.
o Die Gastgebersektion ist bei der Einholung der erforderlichen Genehmigun-

gen bei der gew�nschten Polizeibeh�rde behilflich.
o Finanzielle Aufwendungen werden zwischen dem Bewerber / der Bewerberin 

und der Gastgebersektion abgestimmt.

Hinweise
o Alle beamtenrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere

o Gew�hrung von Dienstfrei
o Gew�hrung von Dienstunfallschutz
o Genehmigung des Tragens der Uniform

werden vom Hospitanten / von der Hospitantin selbst geregelt.


